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Versandapotheke

Um Kunden zu binden, haben verschiedentlich 
Apotheker und Versandapotheken Bonussysteme 
eingeführt. In einigen Fällen hatte die Apotheke 
ihren Kunden nachträglich die bereits gezahlte 
Praxisgebühr erstattet oder Gutscheine ausgege
ben, welche die Patienten gegen nicht verschrei
bungspflichtige Produkte einlösen konnten. Ein 
Fall betraf eine niederländische Versandapotheke, 
die die gesetzliche Zuzahlung für bestellte rezept
pflichtige Arzneimittel teilweise oder vollständig 
erstattete. Andere Apotheken und Wettbewerbsver
bände hatten beantragt, die Betreiber der Apothe
ken zum Unterlassen der Kundenbindungspro
gramme zu verurteilen. 

Rabatte, Zugaben und 
 Bonussysteme in Apotheken

Der BGH hat in einer kürzlich gefällten Ent-
scheidung  die Bonussysteme von inländischen 
Apotheken wegen der gesetzlichen Preisbin-

dung für wettbewerbswid-
rig erklärt [1]. Auch „Wer-
begaben“ sind lediglich im 
Wert von etwa einem Euro 
noch zulässig. Apotheker 
dürfen Patienten auch kei-

nen Rabatt auf verschreibungspflichtige Medi-
kamente geben. Ebenso sind Sammelkarten 
und Bonussysteme unzulässig. Nachfolgend 
das Beispiel einer Versandapotheke mit einem 
Geschäftsmodell, das sich jenseits rechtlich 
zulässiger Grenzen bewegen dürfte. 

Alles jenseits der rechtlich 
zulässigen Grenzen 

Von Janna K. Schweim 
und Harald G. Schweim 

Was sind „apothekenübliche Waren“?

Schon lange wird darüber hinaus eine Diskussion 
geführt um die Frage, was „apothekenübliche Wa
ren“ sind. Rückläufige Einnahmen im Kernbereich 
seiner Tätigkeit veranlassen den Apothekenleiter 

heute mehr denn je dazu, seinen Blick stärker auf 
das so genannte apothekenübliche Nebensortiment 
zu richten. Welche Produkte in einer Apotheke ne
ben Arzneimitteln angeboten werden dürfen, regelt 
§ 25 der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO):
„Apothekenübliche Waren sind 
1.  Medizinprodukte, auch soweit sie nicht der 

Apothekenpflicht unterliegen, 
2.  Mittel sowie Gegenstände und Informations

träger, die der Gesundheit von Menschen und 
Tieren mittelbar oder unmittelbar dienen oder 
diese fördern, 

3.  Prüfmittel, Chemikalien, Reagenzien, Labor
bedarf, 

4.  Schädlingsbekämpfungs und Pflanzenschutz
mittel, 

5.  Mittel zur Aufzucht von Tieren.“

Die im Zuge des GKVModernisierungsgesetzes 
geänderte Fassung des § 25 ApBetrO weitete das 
in Apotheken zulässige Nebensortiment aus. Es be
inhaltet eine Generalklausel, die das Tor zum Ver
trieb von „Gesundheitsprodukten“ in freier Verant
wortung des Apothekenleiters öffnet. Problema
tisch ist dabei die Beurteilung, von welcher Art ein 
Produkt sein muss, um es als „Gesundheitsware“ 
ansehen zu können [2]. 

Jäger als Apothekenklientel

Ein nach unserer Auffassung besonders krasses 
Beispiel von Verstößen gegen alle Begriffe der Ti
telzeile dieses Beitrags möchten wir im Folgenden 
vorstellen. Es handelt sich um das Angebot einer 
unter dem Namen „JägerApotheke“ firmierenden 
Versandapotheke (Abb. 1) [3].  
Nach dem Aufrufen der Internetseite fallen auf 
den ersten Blick die Rubriken: „Jäger spezial“, 
„Prämienkatalog“, „Bonussystem“ und „Gewinn
spiel“ ins Auge. Unter dem Punkt „Prämienkata

Abb. 1: Die „Jäger-Apotheke“  Eine Versandapotheke der 
 besonderen Art. 

Abb. 2: „Kleine Dorfapotheke“  Die Ergänzung zur „Jäger-
 Apotheke“. 
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log“ finden sich lange Listen von Prämien für „den 
Jäger“ (45 Einträge), „die Jägerin“ (44) und „Kin
der“ (29). 
Der verantwortliche Apotheker betreibt zudem 
noch eine weitere Versandapotheke mit dem Na
men „Kleine Dorfapotheke“ (Abb. 2) [4]. Das 
Konzept ist hier die – ebenfalls unzulässige – Ge
währung einer Geldprämie im Rahmen des noch 
zu erläuternden Bonussystems mit Gutscheinen im 
Wert von fünf bis 50 Euro. 
Die hinter beiden Versandapotheken stehende Prä
senzapotheke offenbart sich über Anklicken des 
DIMDISiegels. Dort steht: „Apotheke im real, 
Gutenbergstr. 2, 38640 Goslar“. 

Sonderbares Sortiment

In allen Prämienlisten der „JägerApotheke“ fin
den sich verschiedene Waren, die als apotheken
üblich anzusehen sind wie z. B. Hygieneartikel. 
Viele andere Produkte wie ein Buch über Messer
schärfen, Patronenetuis, Waffenfutterale oder Müt
zen von Waffenherstellern sind es zweifelsfrei 
nicht. 
Einige der im Bereich „Kinder“ angebotenen Arti
kel halten wir für besonders fragwürdig, z. B. das 
„Kindermesser“ (Abb. 3). Sichere ist es ebensowe
nig eine „apothekenübliche Ware“ wie harmloses 
Spielzeug. Belustigend – bei vorherrschendem 
Entsetzen – finden wir die Angabe „Rezeptpflicht: 
Nein“, die bei vielen der apothekenfremden Arti
kel zu finden ist. Im Falle des „Kindermessers“ 
wäre eine solche schon eher vorstellbar, zumindest 
wäre jedoch ein Warnhinweis oder eine altersbe
schränkende Angabe angebracht.
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Abb. 3: Kindermesser Ein Prämienartikel „für Kinder“. 

Im Bereich „Jäger spezial“ stößt man auf eine 
Vielzahl von Artikeln, die ebenfalls nicht das Kri
terium „apothekenübliche Ware“ erfüllt und sich 
normalerweise in den Katalogen einschlägiger 
Waffengeschäfte findet. Beispielsweise werden 
folgende Produkte angeboten: Ballistol Waffen
pflegeset, Balsin Schaftöl, Klever Schnellbrünie
rung, ein Mündungsschoner aus Gummi und ein 
Blitzetui (fördert die „schnelle Schussbereit
schaft“). Ein Teil der Produkte findet sich unter 
den Prämien wieder. 

Bonussystem und Gewinnspiel

Das Bonussystem – welches nach dem BGH
 Urteil zweifelsfrei unzulässig ist [1] – funktioniert 
nach dem Prinzip, dass bei jedem Einkauf in der 
„JägerApotheke“ Punkte gesammelt werden,  
die (laut Anpreisung auf der Internetseite) gegen 
„wertvolle“ Artikel aus dem Prämienkatalog ein
gelöst werden können. Für einen Euro Einkaufs
wert werden fünf Punkte gutgeschrieben. Den 
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günstigsten Prämienartikel – ein kleines Wild
schwein aus Kunststoff, passend zur „JägerApo
theke“ – kann man für 200 Punkte erhalten, nach
dem man Waren im Wert von 40 Euro eingekauft 
hat. Das PlastikWildschwein und die anderen 
Kunststofftiere aus dem Prämienkatalog haben im 
Einzelhandel einen Wert von drei bis fünf Euro [5] 
und übersteigen somit den für Werbegaben zuläs
sigen Wert von einem Euro. Erst recht gilt dies für 
höherwertige Prämienartikel wie einen Entfer
nungsmesser oder einen Rucksack aus Elchleder, 
die für 25.000 bzw. 42.900 Punkte erhältlich ist. 
Unter der Rubrik „Gewinnspiel“ finden regelmä
ßig Verlosungen von Artikeln für den Jägerbedarf 
statt. Die glücklichen Gewinner werden auf der 
Website vorgestellt, hier als Beispiel der Gewinner 
einer BerettaFlinte (Abb. 4). 

Internet-Auktionen

Zur Akquise neuer Kunden nutzt der Betreiber der 
„JägerApotheke“ auch das Portal eGun, das ins
besondere Jäger, Schützen und Angler zur Ziel
gruppe hat; dort bietet er einige Waren auf Inter
netAuktionen an (Abb. 5). Besonders bemerkens
wert ist, dass das Angebot einer freiverkäuflichen 
Murmeltiersalbe die Aufforderung enthält, die Be
stellung mit einem Rezept zu „kombinieren“: 
„Wenn Sie mindestens ein verschreibungspflichti
ges Medikament in der JägerApotheke bestellen 
und uns das gültige Rezept des Arztes zusenden, 
berechnet die JägerApotheke keine Versandkos
ten.“
Dies erweckt den Eindruck, dass der Ersteigernde 
mit dem rezeptfreien Produkt, wie es in der Jäger
sprache heißt, zunächst „angekirrt“ werden soll, 
damit er anschließend auch seine rezeptpflichtigen 
Medikamente über die Versandapotheke bezieht. 
Übrigens werden im Rahmen der InternetAuktio
nen alle Daten angegeben, die im Impressum einer 
Versandapotheke vorgeschrieben sind. 

Waren ohne Gesundheitsbezug

Das Saarländische Oberlandesgericht hat festge
stellt, dass nur solche Waren apothekenüblich sind, 
die einen greifbaren, ohne weiteres einsichtigen, 
Gesundheitsbezug aufweisen [6]. Die Erzeugnisse 
müssen nach ihrem üblichen Gebrauch geeignet 
und bestimmt sein, die physische und psychische 
Gesundheit zu fördern, auch wenn dies nicht ihr 
ausschließlicher Zweck zu sein braucht. Die bloße 
Möglichkeit, dass die Ware das subjektive Wohl
befinden von Menschen in irgendeiner Weise för
dern könnte, genüge für sich allein nicht. Den hier 
geforderten Gesundheitsbezug lassen die exempla
risch vorgestellten Produkte nach unserem Dafür
halten vollumfänglich vermissen.
Das apothekenübliche Sortiment ist heute nicht 
mehr gesetzlich abschließend reglementiert. Da
raus folgt eine erhöhte Eigenverantwortlichkeit des 
Apothekenleiters bei der Zusammenstellung seines 
Sortiments. Naturgemäß führt die höhere Eigen
verantwortlichkeit jedoch auch zu einem höheren 
Risiko: Es ist der Apothekenleiter, der sich hin
sichtlich diverser rechtlicher Fragen dafür zu ver
antworten hat, wenn er sich bei der Beurteilung 
seiner Waren irrt. 

Abb. 4: Eine Flinte als Gewinn beim Gewinnspiel 
„Schnitzeljagd“. 

Abb. 5: Internet-Auktion von apothekenüblichen 
 Waren. 

Nach unserer Beurteilung hat sich der Inhaber der 
„JägerApotheke“ mit seinem Geschäftsmodell 
sehr weit über die rechtlich zulässigen Grenzen 
hinausbewegt. Wir sind auf die Reaktion der zu
ständigen Apothekerkammer, die bereits in Kennt
nis gesetzt wurde, außerordentlich gespannt. <
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